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RS OGH 1983/6/29 3Ob68/83
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1983

Norm

EO §42 I4

Rechtssatz

Der betreibenden Partei steht das Recht zu, auch wenn sie die Zug - um - Zug - Leistung noch nicht erbringt, zumindest

die Pfändung von Fahrnissen bis zur Deckung der betriebenen Forderung zu begehren.
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